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 Veröffentlicht am 15.09.1992

Norm

ASVG §100 Abs1 lita

ASVG §107

ASVG §144 Abs3

Rechtssatz

Der Krankenversicherungsträger ist unabhängig davon, ob der Anspruch auf Gewährung der Anstaltsp6ege schon

nach § 100 Abs 1 lit a in Verbindung mit (richtig) § 144 Abs 3 ASVG erloschen ist, weil die Anstaltsp6ege nicht mehr

durch die Notwendigkeit der ärztlichen Behandlung bedingt ist, verp6ichtet, die P6egegebühren zu entrichten, wenn

die Voraussetzungen für die Rückforderung bereits entstandener Aufwendungen im Sinne des § 107 ASVG nicht

gegeben wären.
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